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BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG
( BAM )

Äbg©sisndt 
am 1 6. JULI 1980
mit________ Anlagen

ZULASSUNGSSeHftN'-------
Nr. D/03 698/1A4

für eine Verpackungsbauart zum Transport gefährlicher
Seefrachtgüter.

1o Rechtsgrundlagen
5 2 Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit der Anlage A der Gefahrgut 
VSee vom 05.07.1978 (Bundesgesetzblatt I, 1978, S. 1077 ff.).

2. Antragsteller

Müller GmbH 
Industrieweg 5-7 
7888 Rheinfelden

3. Beschreibung der Verpackungsbauart
Falztrommeln aus Stahlblech, deren Oberboden nach dem 
Befüllen aufgefalzt wird.
Nennvolumen: 95 1.
Werkstoff : St 1203 DIN 1623.
Nenn-Blechstärken: 0,6 mm für Boden, Oberboden und Mantel.
Der Oberboden dient als Deckel und wird nach dem Befüllen der 
Stahlblechfromme1 aufgefalzt.

4. Anforderungen an die Verpackungsbauart

4.1 Die zu verv/endenden Falz trommeln aus Stahlblech
müssen in ihren Eigenschaften den Baumustern entsprechen, die 
gemäß Bericht 94 206 VgabSl

der Bundesbahn-Versuchsanstalt Minden (Westf.) 
vom 18.02.1980

eine Bauartprüfung nach/entefH?eehond den "Richtlinien für das 
Verfahren der Bauartprüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 
und die Zulassung von Verpackungen für die Beförderung gefähr
licher Güter mit Seeschiffen - RM 001 -" des Bundesministers 
für Verkehr vom 22.03.1979 (VkBl. Bd.33, II. 8, S.136 ff. ( 1979)) 
bestanden haben.

4.2 Die Werkstoffe der Wandungen und des Verschlusses müssen mit 
den jeweiligen Füllgütern verträglich sein.
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5. Kennzeichnung

Die nach diesen Baumustern hergestellten Verpackungen sind 
dauerhaft und gut lesbar wie folgt zu kennzeichnen:

5.1 Das Gefäß:

Die unter Kr. 3 beschriebene Verpackungsbauart wird unter der 
Voraussetzung, daß die Auflagen der Nummern 4 und 5 erfüllt 
sind, zugelassen.
Die nach dieser Bauart hergestellten Verpackungen dürfen für 
solche Stoffe verv/endet werden, für die nach den Vorschriften 
der GefahrgutVSee die Verwendung solcher Verpackungen zulässig 
ist.
Entsprechend der Beistungsfähigkeit der geprüften Verpackungs
bauart müssen die vorgesehenen gefährlichen Güter den Verpak- 
kungsgruppen I bis III zugeordnet sein.

7. Sonstiges

7.1 Die Bauart entspricht den von den Vereinten Nationen (UN)/ der 
zwischenstaatlichen beratenden Seeschiffahrtsorganisation 
(IMCO) gestellten Prüfanforderungen für Verpackungen zum Trans
port gefährlicher Güter.

7.2 Ein Widerruf dieser Zulassung wird Vorbehalten.
7.3 Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.
7.4 Dieser Zulassungsschein wird im "Amts- und Mitteilungsblatt 

der Dundesanstalt für Materialprüfung, Berlin" (ISSN 0340-7551) 
veröffentlicht.

(Herstellungs
jahr)

/D/690/
(Name oder Kennzeichen 

des Herstellers)
5.2 Der Verschluß: D/693

6. Zulassung

Berlin, den 0'*■

/14,o?

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALPRÜFUNG 
(DAM)

Laboratorium 1.24 Laboratorium 3.34 
Verpackung
i.V.

Dipl.-Ing. K.E. Nieser 
Oberregierungsrat

Dr. D. Hellhammer

BAM-Az.: 3.3/3368

Ausfertigung. Zulassungsscheine ohne Dienstsiegel haben keine Gültigkeit.


